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 2. bekräftigt ihr Eintreten für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten gemäß Kapitel VI der 
Charta, insbesondere Artikel 33, der eine Beilegung durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Ver-
gleich, Schiedsspruch, gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Abma-
chungen oder durch andere von den Parteien gewählte friedliche Mittel vorsieht; 

 3. bekräftigt die Mittel und Wege in Bezug auf vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, 
die in dem Bericht der Abrüstungskommission über ihre Tagung von 1993209 dargelegt sind; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich um diese Mittel und Wege im Rahmen anhaltender Kon-
sultationen und eines anhaltenden Dialogs zu bemühen und gleichzeitig alles zu unterlassen, was einen 
solchen Dialog behindern oder beeinträchtigen könnte; 

 5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle bilateralen, regionalen und internationalen Überein-
künfte, einschließlich Übereinkünften über Rüstungskontrolle und Abrüstung, deren Vertragspartei sie sind, 
strikt einzuhalten; 

 6. betont, dass das Ziel von vertrauensbildenden Maßnahmen darin bestehen soll, zur Stärkung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beizutragen, und dass es mit dem Grundsatz der unver-
minderten Sicherheit auf dem niedrigsten Rüstungsstand vereinbar sein soll; 

 7. befürwortet die Förderung bilateraler und regionaler vertrauensbildender Maßnahmen mit Zu-
stimmung und Mitwirkung der betroffenen Parteien, um Konflikte zu vermeiden und den unbeabsichtigten 
und unvorhergesehenen Ausbruch von Feindseligkeiten zu verhindern; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
einen Bericht mit den Auffassungen der Mitgliedstaaten zu vertrauensbildenden Maßnahmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene vorzulegen; 

 9. beschließt, den Unterpunkt „Vertrauensbildende Maßnahmen auf regionaler und subregionaler 
Ebene“ unter dem Punkt „Allgemeine und vo llständige Abrüstung“ in d ie vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/56 

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 5. Dezember 2013, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
182 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/68/411, Ziff. 70)210: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik 
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, 
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, 
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dä-
nemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El 
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, 
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Katar, 
Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, 
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, 
Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und 
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, 
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, 
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, 

______________ 
209 Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplement No. 42 (A/48/42), Anhang II, Abschn. III.A. 
210 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Arabische Republik 
Syrien, Bangladesch, Italien, Malaysia, Pakistan und Ukraine. 
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Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Indien. 
 Enthaltungen: Bhutan, Russische Föderation. 
 

68/56. Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und subregionaler Ebene 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 J vom 16. Dezember 1993, 49/75 O vom 15. Dezember 
1994, 50/70 L vom 12. Dezember 1995, 51/45 Q vom 10. Dezember 1996, 52/38 Q vom 9. Dezember 
1997, 53/77 P vom 4. Dezember 1998, 54/54 M vom 1. Dezember 1999, 55/33 P vom 20. November 2000, 
56/24 I vom 29. November 2001, 57/77 vom 22. November 2002, 58/39 vom 8. Dezember 2003, 59/88 
vom 3. Dezember 2004, 60/75 vom 8. Dezember 2005, 61/82 vom 6. Dezember 2006, 62/44 vom 
5. Dezember 2007, 63/44 vom 2. Dezember 2008, 64/42 vom 2. Dezember 2009, 65/46 vom 8. Dezember 
2010, 66/37 vom 2. Dezember 2011 und 67/62 vom 3. Dezember 2012, 

 in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die konventionelle Rüstungskontrolle bei der För-
derung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene spielt, 

 überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskontrolle in erster Linie auf regionaler und subregiona-
ler Ebene durchgeführt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die meisten Bedrohungen für 
den Frieden und die Sicherheit vor allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Region oder 
Subregion befinden, 

 sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichgewichts der Verteidigungskapazitäten der Staa-
ten auf dem niedrigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität beitragen würde und eines der 
Hauptziele der konventionellen Rüstungskontrolle sein soll, 

 in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regionalen Frieden und die regionale Sicherheit 
auf dem niedrigstmöglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen, 

 mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis nehmend, die in dieser Hinsicht in verschie-
denen Regionen der Welt ergriffen worden sind, insbesondere von der Aufnahme von Konsultationen zwi-
schen einer Reihe lateinamerikanischer Länder sowie von den Vorschlägen zur konventionellen Rüstungs-
kontrolle im Zusammenhang mit Südasien, und in diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den Wert 
des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa211 anerkennend, der einen Eckpfeiler der europäi-
schen Sicherheit bildet, 

 die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeutenden Staaten und die Staaten mit größeren 
Militärkapazitäten eine besondere Verantwortung für die Förderung derartiger Übereinkünfte zugunsten der 
regionalen Sicherheit tragen, 

 sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel der konventionellen Rüstungskontrolle in 
Spannungsregionen darin bestehen soll, die Möglichkeit eines militärischen Überraschungsangriffs zu ver-
hüten und eine Aggression zu vermeiden, 

 1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der konventionellen Rüstungskontrolle auf re-
gionaler und subregionaler Ebene dringend zu prüfen; 

 2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, 
die als Rahmen für regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungskontrolle dienen können, 
und erwartet mit Interesse einen Bericht der Konferenz zu dieser Frage; 

 3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu die-
ser Frage einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung einen Bericht 
vorzulegen; 

______________ 
211 Siehe CD/1064. Amtliche deutschsprachige Fassung: dBGBl. 1991 II S. 1154. 
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 4. beschließt, den Unterpunkt „Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und subregiona-
ler Ebene“ unter dem Punkt „Allgemeine und vollständige Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/57 

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 5. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/412, Ziff. 22)212. 

68/57. Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/83 vom 8. Dezember 2005, 61/90 vom 6. Dezember 2006, 
62/50 vom 5. Dezember 2007, 63/76 vom 2. Dezember 2008, 64/58 vom 2. Dezember 2009, 65/78 vom 
8. Dezember 2010, 66/53 vom 2. Dezember 2011 und 67/63 vom 3. Dezember 2012 betreffend die Auf-
rechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Ab-
rüstung, 

 sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs über das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika213, das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Asien und im Pazifik214 und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, 
Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik215, 
 in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das In-
formationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten, dessen Aufgabe darin besteht, 
über die Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu infor-
mieren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit Verständnis und Unterstützung zu wecken, 
 eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezember 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 
42/39 D vom 30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989 über die Regionalzentren für 
Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und Togo, 
 in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen Veränderungen neue Chancen und neue 
Herausforderungen für das Streben nach Abrüstung mit sich gebracht haben, und in dieser Hinsicht beden-
kend, dass die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich zur Verständigung und Zusammenar-
beit zwischen den Staaten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der 
Entwicklung beitragen können, 
 feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder in Ziffer 178 des 
Schlussdokuments ihrer am 30. und 31. August 2012 in Teheran abgehaltenen Sechzehnten Konferenz216 
betonten, wie wichtig die Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabi-
lität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die Aufrechterhaltung und Neubelebung der 
drei Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könnten, 
 1. erklärt erneut, wie wichtig die Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf Regionalebene zur För-
derung der Abrüstung und zur Steigerung der Stabilität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die 
durch die Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesent-
lich gefördert werden könnten; 

______________ 
212 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Indonesien (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind) und Neuseeland. 
213 A/68/114. 
214 A/68/112. 
215 A/68/134. 
216 A/67/506-S/2012/752, Anlage I. 
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